
Landgericht Nürnberg-Fürth

Az.:  4 HK O 5387/24

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Bundesverband für Inkasso und Forderungsmanagement e. V., vertreten durch d. Vor-
stand, Berliner Str. 11-22, Gebäude 350, 66482 Zweibrücken
- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte LEXGARD Rechtsanwaltskanzlei, Werner-Heisenberg-Straße 2 a, 63263 
Neu-Isenburg, Gz.: 1500-24

gegen

M  S ,  Straße ,  Nürnberg, Gz.: 
- Antragsgegner -

wegen Arrest und einstweiliger Verfügung

erlässt das Landgericht Nürnberg-Fürth - 4. Kammer für Handelssachen - durch den Vorsitzen-

den Richter am Landgericht Kroier am 23.09.2024 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 307 

Satz 2 ZPO folgendes

Anerkenntnisurteil

I. Der Antragsgegner wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwider-

handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, 

oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen,

1. im  geschäftlichen  Verkehr  Verbrauchern  im  Fernabsatz Inkassodienstleistungen an-

zubieten und / oder Verbraucher zur Abgabe von Angeboten  für  die  Übernahme  von  In-

kassodienstleistungen  durch  den Antragsgegner aufzufordern,
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a) ohne vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers diesen in klarer und 

verständlicher Weise über das gesetzliche Widerrufsrecht, über Form und Frist des 

Widerrufs, sonstige Fristen, Wertersatz, Rechtsfolgen und Rückabwicklung zu in-

formieren, und / oder

b) ohne vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers diesem in klarer und 

verständlicher Weise  das  Muster-Widerrufsformular  gemäß  dem  amtlichen Mus-

ter zur Verfügung zu stellen, und / oder

2. im  geschäftlichen  Verkehr  Inkassodienstleistungen  für  einen  Verbraucher  zu erbrin-

gen, ohne diesem vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers über folgende In-

formationen gemäß § 13b RDG in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stellen: 

a) falls ein Erfolgshonorar werden soll, den Verbraucher darauf hinzuweisen, wel-

che anderen Möglichkeiten zur Durchsetzung der Forderung bestehen, insbesonde-

re,  wenn  diese  anderen  Möglichkeiten  es  ermöglichen,  die Forderung  in  voller  

Höhe  zu  realisieren,  und  /  oder

b) falls  der  Antragsgegner  zu  Vergleichsabschlüssen  mit  dem  Schuldner be-

rechtigt ist, dem Verbraucher zu erläutern, 

aa) ob der Vergleichsschluss der vorherigen Zustimmung des Verbrauchers 

bedarf  oder  ob  und  unter  welchen  Voraussetzungen  er  von  ihm wider-

rufen werden kann, 

bb) wie  sich  die  Ablehnung  oder  der  Widerruf  eines  Vergleichsschlus-

ses durch den Verbraucher auf die Vergütung des Inkassodienstleisters und 

das weitere Verfahren auswirkt,

cc) wie  sich  ein  Vergleichsschluss  auf  die  Vergütung  des Inkassodienst-

leisters auswirkt,

dd) welche Auswirkungen es auf einen Vergleichsschluss haben kann, wenn 

Forderungen  mehrerer  Personen  zum  Gegenstand  eines  Vergleichs ge-

macht werden sollen, sofern dies beabsichtigt ist., und / oder

3. im  geschäftlichen  Verkehr  mit  dem  Verbraucher  betreffend Inkassodienstleistungen  

Preise anzugeben  ohne  Hinweis  darauf,  dass  diese IV. im  geschäftlichen  Verkehr  mit  

dem  Verbraucher  betreffend Inkassodienstleistungen eine Webseite zu betreiben,
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a) ohne  auf  der  Webseite  dem  Verbraucher  Informationen  über  die  OS-Platt-

form und ohne in klarer und verständlicher Weise an leicht zugänglicher Stelle einen 

Hyperlink zur OS-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr zur Verfügung zu 

stellen, und / oder

b) ohne  den  Verbraucher  auf  den  Webseiten  des  Antragsgegners  leicht zu-

gänglich, klar und verständlich in Kenntnis zu setzen davon, inwieweit er bereit  ist  

oder  verpflichtet  ist,  an  Streitbeilegungsverfahren  vor  einer Verbraucherschlich-

tungsstelle teilzunehmen., und / oder

5. im  geschäftlichen  Verkehr  mit  dem  Verbraucher  Inkassodienstleistungen  zu bewer-

ben und / oder Inkassodienstleistungsverträge zu schließen und / oder solche  Verträge  

durchzuführen,  falls  insofern  eine  der  nachfolgenden  oder inhaltsgleichen Klauseln ver-

wendet wird:  

a) „Die   Haftung   von   SMINK  für   leichte   Fahrlässigkeit   wird  ausgeschlos -

sen.“ , und / oder

b) „Anstelle  der  unwirksamen  Regelung  soll  eine  Regelung  treten,  die  dem 

wirtschaftlichen  Sinn  und  Zweck  der  unwirksamen  Regelung  möglichst  nahe -

kommt  und  mit  dem geltenden  Recht  vereinbar  ist.“,  und  /  oder

6. im  geschäftlichen  Verkehr betreffend  Inkassodienstleistungen gegenüber Verbrau-

chern auf  die berufsrechtlichen  Richtlinien  (Code  of  Conduct)  des  BDIU  e.V.              

hinzuweisen und/oder  hinweisen  zu  lassen,  wie  unter                                     

https://www.inkasso.net/index.php?site=mitgliedschaften  geschehen, solange der An-

tragsgegner diese Regeln dieses Verhaltenskodexes in Bezug auf Verbraucher nicht ein-

hält: 

„Durch  "berufsrechtliche  Richtlinien"  haben  die  Verbandsmitglieder  des  BDIU  hohe   

Maßstäbe   für   den   auftragsgebundenen,   außergerichtlichen  Forderungseinzug   von  

 Privatpersonen   und   Unternehmen   gesetzt.   …  Die  Mitgliedschaft   im   BDIU   

hat   sich   zu   einem  anerkannten   Qualitätssiegel  entwickelt.“  

wie nachstehend wiedergegeben: 
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II. Der Antragsgegner hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss

Der Streitwert wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Nürnberg
Fürther Str. 110
90429 Nürnberg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Nürnberg-Fürth
Fürther Str. 110
90429 Nürnberg

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

4 HK O 5387/24 - Seite 12  -



Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

 

Kroier
Vorsitzender Richter am Landgericht
 

Für die Richtigkeit der Abschrift
Nürnberg, 24.09.2024

Schmidt, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Landgericht Nürnberg-Fürth Nürnberg, 17.09.2024

4 HK O 5387/24

Verfügung

Die Antragsgegnerpartei kann zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung der Antrag-
stellerpartei vom 16.09.2024 innerhalb von 3 Werktagen ab Zustellung Stellung nehmen. 

Die Gewährung rechtlichen Gehörs erfolgt aus Gründen der prozessualen Waffengleichheit. 

Für den Fall, dass der Antragsgegner die von dem Antragsteller behaupteten Rechtsverletzun-
gen als begründet erachtet, wie es in der E-Mail vom 11.09.2024 anklingt („Fehler, die sich bedau-
erlicherweise eingeschlichen hatten“, vgl. Anlage K 13), regt das Gericht zur Vermeidung weite-
rer Kosten an, 

entweder den Antrag anzuerkennen oder 

eine entsprechende Unterlassungsverpflichtungserklärung, wie sie beispielsweise in der Anla-
ge K 1 vorformuliert ist, abzugeben. 

gez.

 

Kroier
Vorsitzender Richter am Landgericht
 

Für die Richtigkeit der Abschrift
Nürnberg, 17.09.2024

Schmidt, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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